
Anforderung 
 
zur Ausstellung einer: O  Geburts-  O Abstammungs- O Heirats-  

O  Sterbeurkunde  (Preis je € 7 jede weitere  € 3,50) 

    eines:  O  Familienbuchauszuges (Preis €  8.-) 
 

 
 
 
Stadt Dingolfing 
     - Standesamt - 
Dr.-Josef-Hastreiter-Str. 2 
 
84130 Dingolfing 
 
 
 
 
 
persönliche Daten :  ___________________________________ 
     Geschlecht, Familienname, Vorname, Geburtsname 
 
 
geboren am:   ___________________________________ 
     Geburtsdatum 
 
geboren in:    __________________________________________ 
     Geburtsort 
 
 
Wohnanschrift:    ___________________________________ 
     Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 
 
 
Adresse  
Versandanschrift:   ___________________________________ 
     Name, Vorname 
 
 
     __________________________________________ 
     Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 
 
 
 
 
 
Dingolfing, den ______________ __________________________________________  
                        Unterschrift  
 
 

 
 
 
 



Anforderung 
 
zur Ausstellung einer: O  Geburts-  O Abstammungs- O Heirats-  

O  Sterbeurkunde  (Preis je € 7 jede weitere  € 3,50) 

    eines:  O  Familienbuchauszuges (Preis €  8.-) 
 

 
 
 
 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift 
 
Teilnehmer: 
Zu- und Vorname/Firmenname/Verein 
 
Straße/Hausnummer 
 
PLZ/Ort 
 
 
Bankverbindung: 

 
Name und Adresse des Kontoinhabers 

Bank: 
(nur ausfüllen, wenn vom Teilnehmer 
abweichender Kontoinhaber) 

Kontonummer:  

Bankleitzahl: 
(falls bekannt) 

 

Hiermit ermächtige ich die Stadtkasse Dingolfing  die Gebühr für die Ausstellung von 
Urkunden und Familienbuchauszügen abzubuchen: 
 
 
 
Datum / Unterschrift 

 
 
Hinweise: 
1. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. 

2. Sollte sich die Kontonummer ändern, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, damit Stornogebühren vermieden werden. 
3. Bereits rückständige Beträge brauchen nicht mehr überwiesen werden, sondern werden auch abgebucht. 

4. Wird die Stadt Dingolfing im Rahmen des Einzugsverfahrens aus Gründen, die der Abgabenpflichtige zu vertreten hat, mit Kosten (z.B. 
Bankspesen) belastet, so hat diese der Abgabenpflichtige zu tragen. 

 
 


